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§ 53 Stmk. SLFS Übertritt von einer
Fachrichtung in eine andere

 Stmk. SLFS - Steiermärkisches land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

Die Bestimmungen über den Übertritt von einer Fachrichtung in eine andere Fachrichtung einer Schulart sind von der

Schulbehörde durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die Aufgaben und den Lehrplan der Schulart und die

Bestimmungen der §§ 34 bis 36 über die Eignungsprüfung zu erlassen.

In Kraft seit 01.04.1977 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stmk_slfs/paragraf/34
file:///

	§ 53 Stmk. SLFS Übertritt von einer Fachrichtung in eine andere
	Stmk. SLFS - Steiermärkisches land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz


